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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Hauptausschuss 11.04.2024 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01  

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Großflächen der SPD zur Oberbürgermeisterwahl zu 

entfernen und entsprechend die Grünanlagengebührensatzung nach §1 Abs. 4 durchzusetzen. 

 

 

 

 

 

08.04.2024, gez. Hose  08.04.2024, gez. Maurer 
Datum, Unterschrift, Mitglied des Hauptausschusses  Datum, Unterschrift, Mitglied des Hauptausschusses. 

 

 

 

08.04.2024, gez. Rothe-Beinlich  08.04.2024, gez. Perdelwitz 
Datum, Unterschrift, Mitglied des Hauptausschusses  Datum, Unterschrift, Mitglied des Hauptausschusses 

 

  

 

Herr Hose, Mitglied des Hauptausschusses; 

Frau Maurer, Mitglied des Hauptausschusses; 

Frau Rothe-Beinlich, Mitglied des 

Hauptausschusses; 

Herr Perdelwitz, Mitglied des 

Hauptausschusses 
    

Titel der Drucksache: 

Verstoß - Aufstellung von Großflächen 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2024 2025 2026 2027 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Mit großem Befremden wurde festgestellt, dass im Stadtgebiet Erfurt bereits seit dem 3. April 

2024 durch den Oberbürgermeisterkandidaten der SPD Großflächen zur Oberbürgermeisterwahl 

am 26. Mai 2024 aufgestellt wurden. Entsprechend der Grünanlagengebührensatzung §1 Abs.4 der 

Landeshauptstadt Erfurt und der allen Parteien zugegangenen Bescheide ist die Aufstellung 

dieser Großflächen jedoch erst ab dem 16. April 2024 zulässig. Dieser Verstoß gegen die Satzung 

stellt einen schwerwiegenden Vorgang dar, der eine sofortige Reaktion erfordert, da der 

amtierende Oberbürgermeister und der Oberbürgermeisterkandidat gegen die Vorschriften 

verstoßen. Aus diesem Grund beantragen wir hiermit die Einberufung einer dringlichen 

Sondersitzung des Hauptausschusses, um folgende Schwerpunkte zu behandeln: 

 

 Aktuelle Situation: Aufstellung von Großflächen zur Oberbürgermeisterwahl 

 Verstoß gegen die Grünanlagengebührensatzung §1 Abs. 4 

 Erforderliche Maßnahmen 

 Verantwortlichkeiten und Konsequenzen 

 

Die Dringlichkeit der Sitzung ergibt sich aus der zeitlichen Nähe zur Wahl und der Notwendigkeit, 

unverzüglich eine rechtmäßige und ordnungsgemäße Durchführung des Wahlkampfes zu 

gewährleisten. 

 

 

 


	FLD_voname
	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

